
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU  17.11.2022 
für die Ortsgemeinde Fachbach 
AZ: 3 / 611 / 9 
9 DS 16/ 0170 
Sachbearbeiter: Herr Heinz 
 
 

 

VORLAGE 
 

Gremium Status Datum 

Ortsgemeinderat Fachbach öffentlich 29.11.2022 

 
 

 
Vergabe einer neuen amtlichen Bezeichnung 
Ortsgemeinde Fachbach, Kindertagesstätte, Koblenzer Straße 50B 
 
 
Hinweis:  
 
Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Beteiligten 
werden gebeten, (gegebenenfalls) vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen.  

 
Sachverhalt: 
 
Geplant ist die Vergabe einer neuen amtlichen Bezeichnung (Straße und 
Hausnummer) in Fachbach, Koblenzer Straße 50B, Flur 5, Flurstück 369/11 ff. Im Zuge 
der öffentlichen Widmung des „Dorfplatzes“ (Flur 5, Flurstück 373/18 ff.) und der 
Vergabe der amtlichen Bezeichnung „Dieter-Görg-Platz“ soll die Kindertagesstätte St. 
Katharina die neue Anschrift „Dieter-Görg-Platz 1“ erhalten. Die aktuelle Adresse 
(Koblenzer Straße 50B) erschwert nach Auffassung der Ortsgemeinde Fachbach u.a. 
das Auffinden der Adresse z.B. für Rettungskräfte. 
Das Bistum Limburg als Träger der Kindertagesstätte St. Katharina strebt die 
Adressänderung ebenfalls seit geraumer Zeit an und befürwortet den Antrag. 
 
Die Vergabe von Straßennamen und Hausnummern ist eine 
Selbstverwaltungsangelegenheit der Ortsgemeinde Fachbach und dient zu einer 
leichten und örtlich unkomplizierten Orientierungsmöglichkeit sowie der Auffindbarkeit 
der Grundstücks- und Gebäudezugänge. 
Aufgrund der Ordnungs- und Erschließungsfunktion ist eine Zuordnung der 
Bezeichnung / Nummerierung der Straße zuzurechnen, zu der der Hauseingang zeigt 
oder von der der Hauptzuweg besteht. Im Fall der Kindertagesstätte St. Katharina 
grenzt deren Haupteingang direkt an den „Dieter-Görg-Platz“. 
 
 

  



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ortsgemeinde Fachbach setzt gemäß § 24 GemO für den bestehenden 
Gebäudebestand in der Ortsgemeinde Fachbach, Koblenzer Straße 50B, Flur 5, 
Flurstück 369/11 ff die neuen amtlichen Bezeichnungen „Dieter-Görg-Platz 1“ fest. 
 
Gemäß § 126 Abs. 3 Baugesetzbuch BauGB hat der Eigentümer sein Grundstück mit 
der von der Gemeinde festgesetzten Nummer zu versehen. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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